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1 Zur Ausgangssituation

1.1 Behindertenrecht

1.1.1 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK)

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ist seit März 2009 für 
Deutschland verbindlich. Die BRK konkretisiert bestehende Menschenrechte für 
behinderte Menschen. Sie fordert, Behinderung als Teil der Vielfalt menschlichen 
Lebens wahrzunehmen und behinderten Menschen eine selbstbestimmte und dis-
kriminierungsfreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Sie bestätigt damit den bereits vor Jahren in Deutschland mit dem SGB IX, dem 
Behindertengleichstellungsgesetz und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) eingeleiteten Paradigmenwandel in der deutschen Behindertenpolitik. 
Im Mittelpunkt stehen die Teilhabe in allen Lebensbereichen, Selbstbestimmung, 
konsequente Beseitigung von Benachteiligungen und Barrieren aller Art statt 
staatlicher Fürsorge. 

Ein wesentlicher neuer Aspekt der BRK ist insbesondere der menschenrechtliche 
Ansatz. Der menschenrechtliche Ansatz stellt grundsätzlich zumindest Infrage, 
dass entsprechende Rechte behinderter Menschen unter einen Finanzierungsvor-
behalt gestellt werden können. Deutlich wird dies bei dem Spannungsfeld zwi-
schen dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und dem Anspruch auf vollständigen 
Behinderungsausgleich oder dem Konfliktfeld des Grundsatzes der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit mit dem Wunsch- und Wahlrecht des Menschen mit Behin-
derung.

Innovativ ist, dass durch die BRK in Deutschland ein Paradigmenwechsel von der 
Integration behinderter Menschen zur Inklusion in der deutschen Behindertenpo-
litik vollzogen worden ist. Der Mensch ist nicht mehr behindert, sondern er wird 
behindert. Nach Art. 19 haben Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht, 
mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu le-
ben. Insbesondere muss der Staat sicherstellen, dass sie gleichberechtigt die Mög-
lichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit 
wem sie leben, und dass sie nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen 
zu leben.

1.1.2 Inklusive Bildung

Der Teilhabebericht der Bundesregierung kommt nach der Auswertung wissen-
schaftlicher Studien zum Ergebnis, dass in Deutschland die beruflichen Chancen 
behinderter Menschen umso geringer sind, desto schwerer die Beeinträchtigung 
und desto niedriger der Schulabschluss. Besteht im vorschulischen Bereich noch 
eine vergleichsweise hohe Integrationsquote, dominieren im schulischen Bereich 
die getrennten Bildungswege. Nur 22 % der Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf besuchen allgemeine Schulen. Die größte Gruppe 
an den Förderschulen sind mit 41 % junge Menschen mit Lernbehinderungen. 75 
% aller Förderschülerinnen und Förderschüler erreichen an Förderschulen keinen 
Hauptschulabschluss.1  

______________________ 

1 Teilhabebericht der Bundesregierung 2013, Kap. 4.2 
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1.1.3 Weiterentwicklung SGB IX (Teil 1)

Das eigentliche Ziel des SGB IX – die Leistungserbringung „aus einer Hand“ – ist 
seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2001 nicht erreicht worden. Dabei besteht das 
Ziel, das Rehabilitationsrecht zu vereinheitlichen und die Leistungen der Reha-
bilitationsträger besser zu koordinieren, seit 40 Jahren. So wurde die BAR 1969 
gegründet und 1975 trat das Rehabilitationsangleichungsgesetz in Kraft.

Die Rehabilitationsträger setzen nach wie vor insbesondere die Vorschriften zur 
trägerübergreifenden Beratung, zur umfassenden Bedarfsfeststellung nach ein-
heitlichen Maßstäben, zur Koordinierung und zum Zusammenwirken der Leistun-
gen und die hierzu auf BAR-Ebene vereinbarten Gemeinsamen Empfehlungen so-
wie die gemeinsamen Servicestellen als Beratungs- und Koordinierungsstelle nicht 
entsprechend der Zielsetzung des Gesetzes um. 

Das SGB IX ist kein Leistungsgesetz. Die speziellen Leistungsgesetze der Träger mit 
eigener Finanzverantwortung gehen vor. Dies bedeutet z.B. dass das übergreifen-
de Wunsch- und Wahlrecht in § 9 SGB IX durch die Regelung in § 40 Abs. 3 SGB IX, 
wonach die Krankenkasse nach pflichtgemäßem Ermessen die geeignete stationä-
re Rehabilitationseinrichtung wählt, ausgehebelt wird.

Leistungen der Frühförderung werden nicht trägerübergreifend erbracht. Insbe-
sondere für ältere und psychisch behinderte Menschen ist der Zugang zur Re-
habilitation schwierig. Gerade langzeitarbeitslose behinderte Menschen, die Vo-
raussetzungen für die Erwerbsminderungsrente nicht erfüllen, werden häufig als 
bloße Vemittlungsfälle eingestuft, ohne dass ein Reha-Bedarf erkannt wird. Viel-
fach bestehen Probleme beim Übergang von der medizinischen zur beruflichen 
Rehabilitation.

Bei der Weiterentwicklung des SGB IX ist in den letzten Jahren eine Stagnation 
zu verzeichnen. Die Politik hat sich auf Initiativen wie „Job 4000“ und „Inklusion“ 
oder gesetzliche Instrumente wie das Persönliche Budget oder die unterstützte 
Beschäftigung beschränkt. Diesen Maßnahmen fehlt aber die Breitenwirkung. In 
dieser Legislaturperiode soll erst eine Evaluierung im Bereich des SGB IX erfolgen, 
wobei der Handlungsbedarf seit Jahren offensichtlich ist. 

1.1.4 Reform der Eingliederungshilfe

Seit mehr als 10 Jahren wird eine Reform der Eingliederungshilfe diskutiert und 
gefordert. Seit 2007 arbeitet aufgrund von Beschlüssen der Arbeits- und Sozialmi-
nisterkonferenz eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe an der Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe und hat hierzu im Herbst 2012 ein Grundlagenpapier vorge-
legt.

Im Rahmen der Verhandlungen zum europäischen Fiskalpakt haben sich Bund und 
Länder darauf verständigt, dass sie unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanz-
beziehungen ein neues Bundesleistungsgesetz in dieser Legislaturperiode erar-
beiten, das die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe in der bisherigen 
Form ablöst.2 

Im Jahr 2010 erhielten in Deutschland rund 770.000 Personen Eingliederungshilfe. 
Die Zahl der Hilfeempfänger war gegenüber dem Vorjahr um 6,2 % gestiegen. Im 
Jahr 2010 waren die Empfänger von Eingliederungshilfe im Durchschnitt 32 Jahre 
alt. Gemäß dem gesetzlich festgelegten Grundsatz „ambulant vor stationär“ hat 

______________________

2 BR-Drs. 17/10202, S. 3
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sich die Leistungserbringung in den letzten Jahren kontinuierlich zu den außer-
halb von Einrichtungen erbrachten Hilfen verschoben: 2010 erhielten 43 % der 
Hilfebezieher Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 1998 waren es lediglich 
26 %. Die Eingliederungshilfe ist finanziell die mit Abstand wichtigste Hilfeart der 
Sozialhilfe. Im Jahr 2010 wurden hierfür 12,5 Milliarden € netto aufgewendet. Das 
war über die Hälfte (57 %) der gesamten Sozialhilfeausgaben in Höhe von 21,7 
Milliarden € netto.3 

1.2 Schwerbehindertenrecht

Die Pflichtquote wurde 2001 von 6 auf 5 % gesenkt in der Erwartung, die Beschäf-
tigungschancen schwerbehinderter Menschen zu verbessern und die Arbeitslosig-
keit senken zu können. Darüber hinaus wurden weitere Anrechnungsmöglichkei-
ten für die Arbeitgeber geschaffen. Dennoch haben sich die Erwartungen nicht 
erfüllt. Freiwillige Informationsangebote und Aufklärungskampagnen sind zwar 
grundsätzlich sinnvoll, reichen aber insgesamt offenbar nicht aus, um eine grund-
legend veränderte und diskriminierungsfreie Einstellungs- und Beschäftigungs-
praxis in den Unternehmen zu verwirklichen. 

Die insgesamt auf 4,6 % in 2011 gestiegene durchschnittliche Beschäftigungsquo-
te schwerbehinderter Menschen bundesweit ist allein auf öffentliche Arbeitge-
ber zurückzuführen. Die Beschäftigungsquote privater Unternehmen hat sich seit 
10 Jahren kaum erhöht und lag in 2011 bei 4 % während die Beschäftigungs- 
quote bei öffentlichen Arbeitgebern mittlerweile bei 6,5 % liegt. Insgesamt ist die 
5%-Quote allerdings immer noch nicht erreicht. 

Ca. 257.000 Pflichtplätze für schwerbehinderte Menschen blieben in 2011 unbe-
setzt, 243.000 davon in der freien Wirtschaft. 37.363 Arbeitgeber beschäftigen 
keinen einzigen schwerbehinderten Menschen, obwohl sie der Beschäftigungs-
pflicht unterliegen. Auch hier zeigt sich, dass insbesondere die freie Wirtschaft, 
nämlich 36.279 private Arbeitgeber, ihrer Beschäftigungspflicht gar nicht nach-
kommen. Knapp 30 % aller Arbeitgeber beschäftigen keinen oder weniger als 1 
% schwerbehinderte Menschen.4   

Bei schwerbehinderten Menschen ist die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosig-
keit erkennbar höher und ihre Chancen zu einer Beschäftigungsaufnahme nach 
Arbeitslosigkeit deutlich schlechter als bei nicht Schwerbehinderten. 2010 konn-
te nur ein Siebtel der Schwerbehinderten, die aus Arbeitslosigkeit abgingen, zu-
mindest vorübergehend eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
aufnehmen. Ohne den besonderen Kündigungsschutz wäre die Situation noch 
schlechter. Betroffen sind insbesondere die Schwerbehinderten in der Altersgrup-
pe der 55- bis unter 65-Jährigen. Im mehrjährigen Vergleich ist bei dieser Alters-
gruppe ein ständiger Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Fast 24 % der 
schwerbehinderten Arbeitslosen sind 58 Jahre und älter. Vor vier Jahren waren es 
erst 5,8 %. Infolge der weiteren demografischen Entwicklung und der Rente mit 
67 wird diese Zahl weiter zunehmen. Daher bleiben gravierende Herausforderun-
gen, die es in ihrer Arbeitsmarktteilhabe zu bewältigen gilt.5 

______________________

3 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 483 vom 22.12.2011
4 Schwerbehinderte Menschen in Beschäftigung – Anzeigeverfahren SGB IX, Deutschland 2011 (Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik, Länderreport – Deutschland, Nürnberg April 2013)
 5 Der Arbeitsmarkt für schwerbehinderte Menschen. Veröffentlichung der Arbeitsmarktberichterstattung, 

Nürnberg März 2012
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2 Positionen des Sozialverbands VdK

2.1 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

2.1.1 Bedeutung der BRK für die Behindertenpolitik

Die BRK ist von entscheidender Bedeutung für die Weiterentwicklung nicht nur 
des Behindertenrechts, sondern der gesamten Rechtsordnung in Deutschland. An 
ihren rechtlichen Vorgaben, Maßstäben, Leitbildern und Visionen muss sich die 
deutsche  Behindertenpolitik messen lassen. 

2.1.1 Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen

Mit der Föderalismusreform wurde die Zuständigkeit für Bildung vollständig auf 
die Länder übertragen. Dies hat zu einer strikten und in manchen Bereichen kon-
traproduktiven Trennung von Bundes- und Landeszuständigkeiten geführt. So ist 
die Umsetzung der schulischen Inklusion ohne zusätzliche Finanzierung durch den 
Bund nicht realistisch.

Der Sozialverband VdK fordert daher, dass durch Änderungen im Grundgesetz  neue 
Kooperationsmöglichkeiten geschaffen werden, die die Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen bei der Umsetzung der BRK ermöglichen.

2.1.2 Prinzip der Inklusion

Das Prinzip der Inklusion prägt die Behindertenrechtskonvention auf allen Ebenen. 

Dieses Prinzip besagt, dass nicht die Menschen sich an bestehende Strukturen an-
passen sollen, sondern die Strukturen so beschaffen sein sollen, dass jeder Mensch 
von Anfang an teilhaben kann. Inklusion ist damit eine Aufgabe für die gesamte 
Gesellschaft und betrifft alle Lebensbereiche.

Die schrittweise Verwirklichung von Inklusion muss deshalb auch ein wichtiger 
Maßstab bei der Weiterentwicklung der Strukturen und Systeme in den Bereichen 
Prävention, Gesundheit, Rehabilitation, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik und 
Pflege sein. 

2.1.3 Inklusive Bildung

2.1.3.1 Prinzip der Inklusion im Bildungsbereich

Eine besondere Bedeutung kommt dem Prinzip der Inklusion im Bereich der Bil-
dung zu. Artikel 24 der BRK verpflichtet Deutschland – nach der verbindlichen 
englischen Wortfassung – ein „inklusives“ Bildungssystem zu gewährleisten, wo 
sichergestellt wird, dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund ihres Handicaps 
vom allgemeinen Bildungssystem und insbesondere vom obligatorischen Grund-
schulbesuch oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden. 

Der lebenslange und gleichberechtigte Zugang zu den verschiedenen Lernorten 
und -institutionen spielt eine wesentliche Rolle für die individuellen Lebens- und 
Teilhabechancen. Exklusionsrisiken entstehen bereits im frühen Kindesalter, wenn 
entsprechende Unterstützungsangebote, Information und Beratung fehlen oder 
die Teilhabe durch mangelnde Barrierefreiheit nicht gegeben ist. Exklusionsrisi-
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ken bestehen darüber hinaus bei der Einmündung in das formale Bildungssystem 
sowie bei den Übergängen zwischen Primar- und Sekundarstufe sowie dem Ter-
tiärbereich. Schon die frühe Zuweisung zu einer Regel- oder Förderschule kann 
entscheidend für den weiteren Bildungsweg sein. Erreichen Jugendliche mit Be-
einträchtigungen keinen oder lediglich einen Förderschulabschluss, ist auch der 
Zugang zur beruflichen Ausbildung und zu weiteren Chancen auf dem Arbeits-
markt erheblich beeinträchtigt. 

Das nach der BRK in Deutschland umzusetzende inklusive Bildungssystem muss 
den umfassenden Zugang behinderter Menschen zu allen allgemeinen Bildungs-
angeboten, angefangen vom Elementarbereich über Schule, Hochschule, berufli-
che Bildung bis zum lebenslangen Lernen, gewährleisten. Ziel muss sein, das für 
das deutsche Schulsystem typische Trennen und Aussortieren zu überwinden. 

Der Automatismus zwischen dem Besuch einer Förderschule und einer späteren 
Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen muss durchbrochen 
werden. Bei der Berufswegeentscheidung muss das Wunsch- und Wahlrecht des 
behinderten Menschen Beachtung finden. 

2.1.3.2 Koordiniertes Vorgehen von Bund und Ländern

Insgesamt fehlt ein einheitliches, koordiniertes Vorgehen von Bund und den zen-
tral im Bildungsbereich zuständigen Ländern. 

Damit Bund und Länder ihrer Verpflichtung zur inklusiven Bildung nach Art. 24 
BRK nachkommen können, ist das verfassungsrechtliche Kooperationsverbot im 
Bildungsbereich aufzuheben. 

2.1.3.3 Zugang zur Regelschule

Von einem inklusiven Bildungssystem ist Deutschland noch weit entfernt. Die 
Schulgesetze der Länder sehen zwar mittlerweile alle den Zugang der Regelschule 
als eine Möglichkeit vor. Dieser steht allerdings häufig unter dem Vorbehalt, dass 
notwendige personelle, organisatorische und sächliche Bedingungen vorhanden 
sind. Diese fehlen aber häufig. Nachteilsausgleiche, Hilfeleistungen oder Assistenz 
werden nicht oder nur restriktiv gewährt. Manche Eltern müssen den Zugang ih-
rer behinderten Kinder zur Regelschule einklagen.

Der Sozialverband VdK fordert, in den Schulgesetzen unter Beachtung des Wahl-
rechts der Eltern einen Rechtsanspruch auf inklusive Beschulung ohne Ressourcen-
vorbehalte zu verankern. 

Zugleich müssen in den Regelschulen die Voraussetzungen dafür geschaffen wer-
den, dass behinderte Kinder gleichberechtigt am Unterricht teilnehmen können. 
Dazu müssen in Regelschulen die notwendigen Förder-, Unterstützungs- und Be-
treuungsmöglichkeiten einschließlich einer barrierefreien Infrastruktur geschaf-
fen werden. Soweit erforderlich müssen bei der Leistungserbringung und Leis-
tungsbewertung Nachteilsausgleiche gewährt werden. Die Bundesländer müssen 
sich verpflichten, hierfür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Abgren-
zungsfragen zwischen dem Schulträger, dem Jugend- und Sozialhilfeträger über 
die Erbringung von Teilhabeleistungen wie z. B. Hilfsmitteln, Umbaumaßnahmen 
zur Ermöglichung des Zugangs wie der Schulassistenz dürfen die Erbringung not-
wendiger Leistungen nicht gefährden.

Der Sozialverband VdK fordert, dass inklusive Bildung für Kinder mit und ohne Be-
hinderung von den Bundesländern auf qualitativ hohem Niveau umgesetzt werden. 
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2.1.4 Aktionspläne

Die Bundesregierung und die Landesregierungen müssen ihre Aktionspläne unter 
Beteiligung der Behindertenverbände überprüfen, verbindliche Ziele und Zwischen-
ziele festlegen und notwendige gesetzgeberische Konsequenzen auf Bundes- und 
Landesebene zur Verbesserung der Teilhabe behinderter Menschen ziehen.

2.2 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

2.2.1 Verweigerung angemessener Vorkehrungen als 
 Diskriminierungstatbestand

Im zivilrechtlichen Bereich schützt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) behinderte Menschen nur beschränkt vor Benachteiligung. Die im Entwurf 
vorliegende 5. Gleichbehandlungsrichtlinie der EU sieht einen weitergehenden 
Schutz vor und wird seit 2008 von der Bundesregierung blockiert.

Diese Richtlinie sieht insbesondere eine Erweiterung des  Diskriminierungsbegriffs 
vor. Hiernach ist unter Diskriminierung auch die Verweigerung angemessener Vor-
kehrungen zu verstehen, um Menschen mit Behinderung den Zugang zu Gütern 
und Dienstleistungen zu ermöglichen.

Der Sozialverband VdK fordert daher, dass die Bundesregierung auf europäi-
scher Ebene die Verabschiedung dieser Richtlinie unterstützt und das AGG ent-
sprechend anpasst. Die Verweigerung angemessener Vorkehrungen muss als Dis-
kriminierungstatbestand im AGG verankert werden.

2.2.2 Schutz vor Benachteiligung beim Abschluss von Versicherungen

Aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hat der Gesetzgeber 
Versicherungen verpflichtet, ihre Produkte geschlechtsneutral auszugestalten und 
nur noch sogenannte „Unisex-Tarife“ aufzulegen. Demgegenüber ist nach § 20 
AGG im Versicherungsvertragsrecht eine unterschiedliche Behandlung wegen einer 
Behinderung oder des Alters zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risi-
koadäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versicherungsmathema-
tisch ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen. 
Aufgrund dieser Vorschrift können Versicherer Menschen wegen ihrer Behinderung 
oder Erkrankung den Abschluss von Lebensversicherungen, Berufsunfähigkeitszu-
satzversicherungen oder privaten Krankenversicherungen verweigern oder sie mit 
zum Teil unzumutbaren Risikozuschlägen belasten. Nach Auffassung des Sozial-
verbands VdK stellt eine personenbezogene Risikoprüfung eine Diskriminierung 
behinderter Menschen dar, die nicht mit den Interessen der Versicherer und der 
Versichertengemeinschaft an einer risikobezogenen Prämienkalkulierung zu recht-
fertigen ist. Wenn der Gesetzgeber selbst in den Sozialversicherungssystemen Leis-
tungen streicht und auf die Möglichkeit der privaten Absicherung verweist, muss 
diese Absicherung auch für Menschen mit Behinderung zugänglich sein.

Der Sozialverband VdK fordert ein wirksames gesetzliches Verbot der Benachtei-
ligung von Menschen wegen Behinderung oder Erkrankung beim Abschluss von 
Versicherungen.

2.2.3 Arbeitsrechtliches Benachteiligungsverbot

Im Bereich des Arbeitsrechts hat das AGG das schon für schwerbehinderte Men-
schen bestehende Benachteiligungsverbot auf behinderte Menschen ausgedehnt. 
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Qualitativ hat sich in der betrieblichen Praxis das Verhalten der Betriebe nicht 
wesentlich verändert. Insgesamt hat zwar eine gewisse Sensibilisierung stattge-
funden, wobei es aber häufiger darum geht, Regressforderungen zu vermeiden.

Nach geltendem Recht können Schadensersatzansprüche wegen Benachteiligung 
bei Bewerbung oder beruflichem Aufstieg nur bis zu zwei Monate nach Zugang 
der Ablehnung geltend gemacht werden. Diese Zwei-Monats-Frist ist zu kurz, weil 
der Nachweis der Benachteiligung für die Betroffenen in dieser Zeit in der Regel 
nicht zu führen ist. 

Der Sozialverband VdK fordert, dass die Ausschlussfrist im AGG für Schadens-
ersatzansprüche bei einer Benachteiligung im Bewerbungsverfahren oder beim 
beruflichen Aufstieg erst ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung beginnt.

2.3 Weiterentwicklung des Rehabilitationsrechts im SGB IX

Ziel des SGB IX ist die möglichst weitgehende Teilhabe behinderter und von Be-
hinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gesellschaft bei allen Trägern 
und in grundsätzlich gleicher Weise (BT-Drs. 14/5074, S. 100).

Zur Erreichung dieses Ziels ist eine Weiterentwicklung des SGB IX notwendig.

2.3.1 Ausbau des SGB IX zu einem Leistungsgesetz  

Das SGB IX ist kein Leistungsgesetz, sondern bündelt  die Leistungsgesetze der 
Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitsförderung, 
Sozialhilfe und Kinder- und Jugendhilfe. 

Aufgrund der Vorbehaltsregelung in § 7 SGB IX werden zum Teil trägerübergrei-
fende Grundprinzipien des SGB IX wie das Wunsch- und Wahlrecht konterkariert. 
Es bestehen unterschiedliche Ansprüche mit unterschiedlichen Voraussetzungen, 
die von verschiedenen Trägern mit wieder jeweils anderen Leistungsgrundsätzen 
(Trägerlogiken) unter einer eigenen Finanzierungsverantwortung gesteuert und 
gemanagt werden.

Die unterschiedlichen versicherungsrechtlichen und persönlichen Anspruchsvor-
aussetzungen und Zuständigkeitsregelungen der einzelnen Leistungsträger ma-
chen aus fachlicher Sicht zum Teil wenig Sinn. So darf etwa der Rentenversiche-
rungsträger Rehabilitationsleistungen nur erbringen, wenn die Erwerbsfähigkeit 
wesentlich gefährdet ist oder eine Minderung der Erwerbsfähigkeit abgewendet 
werden kann, selbst wenn aus medizinischer Sicht die vorherige Einleitung von 
Maßnahmen sinnvoll und notwendig ist.

Ob Teilhabeleistungen gewährt werden und wie sie im Einzelnen ausgestaltet wer-
den, darf nicht von der Zuständigkeit des Leistungsträgers und dessen speziellem 
Leistungsrecht und Leistungsprinzipien abhängig sein. Leistungen und Leistungsvo-
raussetzungen sollten deshalb im Hinblick auf den bestehenden Rehabilitationsbe-
darf und die Erreichung des eigentlichen Rehabilitationszieles optimiert werden. 

Das SGB IX muss perspektivisch als für alle Rehabilitationsträger verbindliches 
Leistungsrecht mit einheitlichen Interventionsschwellen und einheitlichen Leis-
tungen ausgestattet werden.

Bei einer Reform der Eingliederungshilfe muss diese aus dem nachrangigen Für-
sorgesystem herausgelöst und Teil eines novellierten SGB IX sein.6 
______________________ 

6 vgl. Gesetzentwurf des Forums Behinderter Juristinnen und Juristen, Einführung S. 3
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2.3.2 Verbesserung der Beratung

Insbesondere auch die Ergebnisse des Reha-Futur-Prozesses haben deutlich ge-
macht, dass sowohl für den Zugang zur Rehabilitation überhaupt als auch für 
einen erfolgreichen Reha-Prozess der bedarfsorientierten individuellen Beratung 
eine entscheidende Bedeutung zukommt. Die Ausübung des Wahlrechts setzt da-
bei eine sehr intensive Beratung über die bestehenden Handlungsalternativen 
voraus. Dies gilt z. B. bei grundlegenden Richtungsentscheidungen wie der Be-
rufswahlentscheidung oder auch für die neuen Instrumentarien wie das träger-
übergreifende Persönliche Budget und die persönliche Assistenz. Nur wer umfas-
send über die ihm zustehenden Ansprüche auf Teilhabeleistungen informiert ist, 
kann diese Rechte auch einfordern und notfalls einklagen.

Die Gemeinsamen Servicestellen der Rehabilitationsträger werden zumindest in 
ihrer bestehenden Form diesem Anspruch immer noch nicht gerecht. Aus Sicht des 
Sozialverbands VdK ist die Selbstverwaltung gefordert, darauf hinzuwirken, dass 
die Gemeinsamen Servicestellen so ausgestaltet werden, dass sie ihren gesetzli-
chen Auftrag erfüllen.

Perspektivisch bedarf es des Aufbaus einer Netzes von unabhängigen Bera-tungs-
einrichtungen, die dem Leistungsberechtigten eine umfassende sachliche Orien-
tierung ermöglichen und ihm die Chance geben neue Lebensperspektiven zu ent-
wickeln.7 Vorbild für solch eine Beratung ist die Unabhängige Patientenberatung.

Bestehende Beratungsstrukturen sollten vernetzt und ausgebaut werden. 

Neben der Beratung durch Rehabilitationsträger muss ein Rechtsanspruch auf 
eine unabhängige Beratung im SGB IX verankert werden.8 

2.3.3 Trägerübergreifende Bedarfsermittlung und -feststellung 
 (Teilhabeplanung)

Die umfassende Ermittlung des individuellen Bedarfs ist für den behinderten Men-
schen von existentieller Bedeutung. Auf ihr beruht die Feststellung der notwen-
digen Leistungen; ihre Qualität ist damit ganz entscheidend für seine künftige 
Lebenssituation.

Die Rehabilitationsträger sind bereits nach geltendem Recht verpflichtet, in Ab-
stimmung mit den Leistungsberechtigten die nach dem individuellen Bedarf vor-
aussichtlich erforderlichen Leistungen funktionsbezogen festzustellen (§ 10 SGB 
IX). Diese Vorgaben finden aber in der Praxis kaum Beachtung. Es besteht bisher 
bei keinem Sozialleistungsträger ein Bedarfsfeststellungsverfahren, das den An-
forderungen des § 10 SGB IX entspricht.

Der Sozialverband VdK fordert, dass die Rehabilitationsträger bis zu einem mög-
lichst frühen Termin gesetzlich verpflichtet werden, ein bundesweites Bedarfs-
feststellungsverfahren zu entwickeln und in ihrem Zuständigkeitsbereich obliga-
torisch einzuführen. Dieses Bedarfsfeststellungsverfahren muss gewährleisten, 
dass eine trägerübergreifende und umfassende Bedarfsermittlung und -feststel-
lung nach bundeseinheitlichen Maßstäben erfolgt, die sich auf alle Lebensberei-
che erstreckt. Das Verfahren muss an der ICF orientiert und diskriminierungsfrei 
ausgestaltet sein. Der behinderte Mensch muss aktiv in den Bedarfsermittlungs- 
und Bedarfsfeststellungsprozess einbezogen werden. 

______________________ 

7 Die Wissenschaftliche Fachgruppe zu RehaFutur sprach hier von einer Berufs-, Bildungs- und Lebensberatung.
8 vgl. Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen, Allgemeine Begründung S. 43
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Dem behinderten Menschen muss ein Rechtsanspruch auf eine Teilhabeplanung 
nach diesen Grundsätzen eingeräumt werden.

2.3.4 Begutachtung 

Ziel muss sein, dass nach Einleitung des Rehabilitationsverfahrens eine umfassen-
de trägerübergreifende Begutachtung9 nach einheitlichen Standards erfolgt, die 
den gesamten Teilhabebereich erfasst, sodass weitere Begutachtungen nicht 
mehr notwendig sind. 

Aus Sicht des Sozialverbands VdK sollte ein einheitlicher medizinischer Dienst der 
Rehabilitationsträger eingerichtet werden.

2.3.5 Verantwortlichkeit für die Bedarfsermittlung und -feststellung

Zentrales Ziel des SGB IX ist, dass die Rehabilitationsträger die im Einzelfall not-
wendigen Rehabilitationsziele und -leistungen trägerübergreifend so bestimmen, 
dass die insgesamt erforderlichen Leistungen aus der Sicht der leistungsberechtig-
ten Bürgerinnen und Bürger wie „aus einer Hand“ erscheinen.

Dazu soll grundsätzlich der zuerst angegangene Träger zuständig sein (§ 14  SGB IX)), 
der dann dafür verantwortlich ist, dass die beteiligten Rehabilitationsträger im 
Benehmen die nach dem individuellen Bedarf erforderlichen Leistungen feststel-
len (§ 10 Abs. 1 SGB IX). Diese Vorschrift funktioniert in der Praxis nicht. Grund 
ist u.a., dass der nach § 14 zuständige Träger keine Feststellungs- oder Entschei-
dungsbefugnisse hat, die für die anderen Träger verbindlich sind.

Daneben gibt es in den speziellen Leistungsgesetzen der Rehabilitationsträger 
ebenfalls eigene Planungsvorschriften10, die ebenfalls in der Praxis zu keiner koor-
dinierten trägerübergreifenden Leistungserbringung geführt haben.11

Nach Auffassung des Sozialverband VdK besteht hier bei den vorhandenen zen-
tralen Koordi-nierungsvorschriften des SGB IX dringender gesetzgeberischer 
Handlungs- und Weiterentwicklungsbedarf, um das Ziel „einer Leistung aus einer 
Hand“ zu ermöglichen. Denkbar wäre hier, dass der nach § 14 zuständige Trä-
ger ermächtigt und verpflichtet wird, den Bedarf trägerübergreifend zu ermitteln 
und festzustellen und einen einheitlichen Bescheid zu erstellen, sowie für die 
weitere Leistungserbringung als Komplexleistung verantwortlich bleibt.12 

Der Sozialverband VdK lehnt es ab, für den Bereich der Eingliederungshilfe Son-
derregelungen für die Planung zu schaffen und die Gesamtsteuerung der Sozial-
hilfe zu übertragen.

2.3.6 Partizipation, Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten

Nur durch eigene Wahl-, Gestaltungs- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten kann 
den individuellen Zielen, Interessen und Möglichkeiten des behinderten Men-
schen für seine Lebensführung Rechnung getragen werden. Eine verantwortli-

______________________

9 vgl. Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen: § 14
10 Eingliederungsvereinbarung (§ 15 SGB II, § 35 Abs. 4 SGB III), Hilfeplan (§ 36 SGB VIII), Versorgungsplan (§ 7a 

Sätze 2–5 SGB XI), Gesamtplan (§ 58 SGB XII), Zielvereinbarung (§ 4 BudgetV)
11 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des SGB IX, 20.03.2013, S. 11 
12 vgl. Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen: § 14 allerdings mit der Maßgabe, dass der 

einheitliche Bescheid nur im Einvernehmen mit den anderen Leistungsträgern erfolgen kann
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che Partizipation bewirkt beim Rehabilitanden auch eine stärkere Motivation und 
Mitwirkung und damit in der Regel einen nachhaltigeren Rehabilitationserfolg.

Das Wunsch- und Wahlrecht in § 9 SGB IX ist aufgrund des Regelungsvorbehalts 
in Spezialgesetzen nach § 7 SGB IX durch spezielle Verfahrensvorschriften und 
das Wirtschaftlichkeitsgebot im Leistungsrecht der Rehabilitationsträger ausge-
höhlt. So können aufgrund des Mehrkostenvorbehalts in § 13 SGB XII behinderte 
Menschen gegen ihren Willen in Altenheimen oder Sondereinrichtungen unter-
gebracht werden. Diese Praxis ist mit dem Menschenrechtsansatz der BRK nicht zu 
vereinen.13

Nach Auffassung des Sozialverbands VdK muss sichergestellt werden, dass berech-
tigte Wünsche ohne Kostenvorbehalt Berücksichtigung finden müssen.

2.3.7 Teilhabeleistungen als Pflichtleistungen

Teilweise sehen die Leistungsgesetze der Träger nur Ermessensleistungen vor. Er-
messensspielräume der Träger machen für die behinderten Menschen das Leis-
tungsgeschehen intransparent, zumal sie gerichtlich nicht voll überprüfbar sind. 
Der Gesetzgeber hat bereits aufgrund der negativen Erfahrungen im Bereich der 
geriatrischen Rehabilitation die Leistungen der medizinischen Rehabilitation im 
SGB V als Pflichtleistungen ausgestattet. 

Zur Vereinheitlichung der Rechtsanwendung ist es aus Sicht des Sozialverbands 
VdK deshalb notwendig, für alle Träger einheitliche Rechtsansprüche auf Pflicht-
leistungen zur Teilhabe in den Leistungsgruppen medizinische Rehabilitation, Teil-
habe am Arbeitsleben und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft vorzusehen. 
Zur Sicherung einer einheitlichen hohen Behandlungsqualität müssen alle Träger 
der medizinischen Rehabilitation bedarfsgerechte Pflegesätze zahlen.

2.3.8 Neuordnung der Finanzierung

Durch die möglichst frühzeitige Erbringung von Rehabilitationsleistungen können 
Lohnersatz-, Renten-, Grundsicherungs- oder gar Pflegeleistungen ganz vermie-
den bzw. wesentlich verringert werden. In dem bestehenden gegliederten System 
sind die Leistungsträger, die eine Rehabilitationsmaßnahme finanzieren, nicht im-
mer später die finanziellen Gewinner. So profitiert von Aufwendungen der Kran-
kenkasse für Rehabilitationsmaßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von 
Pflegebedürftigkeit die Pflegeversicherung. Des Weiteren hindern Schnittstellen 
bei Zuständigkeit mehrerer Träger mit eigener Finanzverantwortung die träger-
übergreifende, koordinierte Zusammenarbeit.

Vor diesem Hintergrund spricht sich der Sozialverband VdK für einen Finanzaus-
gleich zwischen allen Rehabilitationsträgern aus.

2.3.9 Reform der Eingliederungshilfe und Weiterentwicklung SGB IX

Im Rahmen des Fiskalpaktes haben sich Bund und Länder verpflichtet, in dieser 
Legislaturperiode die Eingliederungshilfe in ein Bundesleistungsgesetz zu über-
führen. Demgegenüber soll im Bereich des SGB IX in dieser Legislaturperiode erst 
eine Evaluierung durchgeführt werden.

______________________ 

13 vgl. Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen, Einleitung S. 7



13

Die Weiterentwicklung des SGB IX darf nicht von dem Reformprozess in der Ein-
gliederungshilfe abgekoppelt werden. Die Reform der Eingliederungshilfe muss 
im System des SGB IX erfolgen. Es darf kein Reha-Sonderrecht für wesentlich be-
hinderte Menschen geschaffen werden.

2.3.9.1 Spürbare Verbesserungen der Teilhabe- und Entscheidungs- 
 möglichkeiten als Ziel der Reform

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hat sich in der Vergangenheit 
bewährt und wesentlich dazu beigetragen, dass behinderte Menschen am Leben 
in der Gesellschaft teilhaben. 

Ziel einer Reform der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen muss ein Zu-
wachs an Teilhabe- und Entscheidungsmöglichkeiten nach dem Maßstab der BRK 
sein. Die notwendige finanzielle Entlastung der Kommunen darf nicht durch Leis-
tungsverschlechterungen oder verschärfte Anrechnung von Einkommen und Ver-
mögen der Menschen mit Behinderungen oder ihrer Angehörigen, sondern muss 
durch die im Fiskalpakt zugesagte finanzielle Beteiligung des Bundes erfolgen.

2.3.9.2 Herauslösen der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe

Die Leistungen der Eingliederungshilfe müssen aus der Sozialhilfe herausgelöst, 
weiterentwickelt und als eigenständiger Bereich im SGB IX geregelt werden.14 

Die Teilhabe wesentlich behinderter Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe und muss deshalb vom Bund aus Steuermitteln finanziert werden.15 Der 
Sozialverband VdK unterstützt Bestrebungen, dass sich in einem ersten Schritt der 
Bund an einem Drittel der Kosten beteiligt.

2.3.9.3 Offener Leistungskatalog

Die Leistungen der Teilhabe für wesentlich behinderte Menschen müssen auch 
weiterhin bedarfsdeckend erbracht werden und dürfen keine Leistungslücken 
entstehen lassen.

Der Sozialverband VdK fordert daher, dass nach einer Reform der Eingliederungs-
hilfe weiterhin ein offener Leistungskatalog beibehalten wird.16 

2.3.9.4 Einkommens- und vermögensunabhängige Leistungserbringung

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind zumindest vom Grundsatz her nach-
rangig. Bedarfsdeckende Teilhabe und Persönliche Assistenz sind häufig nur mög-
lich, wenn Menschen mit Behinderung auf eigenes Einkommen verzichten oder 
es bis auf einen geringen Freibetrag bei der Leistung angerechnet wird. Dies gilt 
insbesondere auch für nichtbehinderte Partner, die mit einem behinderten Men-
schen, der Leistungen der Eingliederungshilfe bezieht, zusammenleben.

Behinderung darf nicht dazu führen, dass Menschen und ihre Angehörigen auf 
die Sozialhilfe, das unterste Sicherungsniveau, verwiesen werden. Der Verweis auf 
______________________ 

14 vgl. Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen, Einleitung S. 3 
15 vgl. Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen, Einleitung S. 3
16 Der Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen enthält in § 55 ebenfalls einen offenen 

Leistungskatalog.
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das Fürsorgerecht widerspricht dem Recht auf gleichberechtigte Teilhabe behin-
derter Menschen in § 1 SGB IX, das zu dem sozialstaatlichen Auftrag gehört, sowie 
dem Recht auf einen angemessenen Lebensstandard nach Art. 28 der BRK und 
den Diskriminierungsverboten nach Art. 5 und Art. 23 (Achtung der Wohnung 
und Familie).17 Die Leistungen der Eingliederungshilfe müssen daher weitgehend 
einkommens- und vermögensunabhängig erbracht werden.

2.3.9.5 Budget für Arbeit

Budgets für Arbeit wurden in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen erfolgreich er-
probt. Zielgruppe sind behinderte Menschen in Werkstätten für behinderte Men-
schen bzw. behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung 
in einer WfbM erfüllen. Ihnen soll im Wege eines dauerhaften finanziellen Min-
derausgleichs eine normale sozialversicherte Tätigkeit auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu einem tariflichen oder ortsüblichen Entgelt ermöglich werden.18  

Der Sozialverband VdK fordert die Einführung eines Budgets für Arbeit. Dabei 
muss eine Rückkehrmöglichkeit in die Werkstatt auch im Falle einer Kündigung 
bestehen.

2.3.9.6 Bundesteilhabegeld zur Bundesfinanzierung der 
 Eingliederungshilfe

Mit der inhaltlichen Diskussion um die Reform der Eingliederungshilfe ist zentral 
stets die Frage verbunden, wie die Finanzierung künftig erfolgen soll. Der Deut-
sche Verein hat bereits 2004 die Einführung eines Bundesteilhabegeldes im Sinne 
einer aus dem Bundeshaushalt steuerfinanzierten monatlichen Geldleistung für 
Menschen mit Behinderungen angeregt. Hinter dieser Idee eines Bundesteilhabe-
geldes steht je nach Ausgestaltung mehr oder weniger das Ziel, die Kommunen 
zu entlasten.19 Dies soll dadurch erreicht werden, dass das vom Bund finanzierte 
Teilhabegeld den behinderten Menschen gar nicht oder allenfalls zu einem ge-
ringen Teil erreicht, weil es auf zweckgleiche vom Träger der Eingliederungshilfe 
finanzierte Leistungen angerechnet werden soll.

Der Sozialverband VdK spricht sich klar für eine Entlastung der Kommunen und 
eine zumindest teilweise Finanzierung der Leistungen der Eingliederungshilfe 
aus. Die Einführung eines Bundesteilhabegeldes, das letztlich bei den behinder-
ten Menschen nicht ankommt und letztlich mehr oder weniger der Entlastung 
der Kommunen dient, ist nicht vermittelbar und wird vom Sozialverband VdK 
abgelehnt.

2.3.9.7 Teilhabegeld als Nachteilsausgleich

Der Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen sieht ein Teil-
habegeld vor, das neben den weiteren speziellen Teilhabeleistungen gewährt 
werden kann, weil es mit diesen nicht zweckgleich ist. Das Teilhabegeld soll pau-
schal den behinderungsbedingten Mehraufwand abdecken, der nicht über spezi-
elle Ansprüche geltend gemacht werden kann.20  

______________________ 

17 vgl. Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen, Einleitung S. 5
18 Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen, Allgemeine Begründung S. 44
19 vgl. aktuelle Empfehlung des Deutschen Vereins zur Einführung eines Bundesteilhabegeldes 

vom 9. Oktober 2013
20 Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen, Allgemeine Begründung S. 48
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Dieses Teilhabegeld hat damit eine ähnliche Funktion wie die Beschädigtengrund-
rente nach dem Bundesversorgungsgesetz, die dazu dient, im Einzelnen nicht 
wägbare, durch die körperliche Versehrtheit bedingte Mehraufwendungen und 
Belastungen auszugleichen.21 Die Beschädigtengrundrente ist einkommens- und 
vermögensunabhängig und wird auf andere Sozialleistungen innerhalb und au-
ßerhalb des Bundesversorgungsgesetzes nicht angerechnet. 

Der Sozialverband VdK hat sich bereits in der Vergangenheit für die Einführung 
eines einkommens- und vermögensunabhängigen Nachteilsausgleichs ausgespro-
chen und fordert die Einführung eines Teilhabegeldes als Nachteilsausgleich, das 
anknüpfend an die Konzeption der Beschädigtengrundrente ausgestaltet sein 
könnte.

2.3.9.8 Finanzierung

Infolge ihrer Ausgestaltung als Sozialhilfeleistung werden die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe von den Ländern und Kommunen sowie über den Einsatz von 
Einkommen und Vermögen von den behinderten Menschen selbst finanziert. Der 
Gesamtaufwand betrug im Jahr 2011 14,4 Mrd. €.

Die Teilhabe behinderter Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe und muss deshalb vom Bund aus Steuermitteln finanziert werden.20 Der 
Sozialverband VdK unterstützt Bestrebungen, dass in einem ersten Schritt sich der 
Bund an einem Drittel der Kosten beteiligt.

2.3.10  Jobcenter

Mit dem SGB II-Rechtskreis sind neue Schnittstellen und Leistungsgrundsätze ein-
geführt worden, die für behinderte Menschen den Zugang zu ihren Rechten nach 
dem SGB IX schaffen.  Insbesondere dort fehlt es vielfach an geeignetem Personal, 
um Rehabilitationsbedarf zu erkennen und schwerbehinderte Arbeitslose ange-
messen zu betreuen. Des Weiteren nutzen SGB II-Träger bestehende arbeitsmarkt-
politische Instrumente zur Förderung der Vermittlung behinderter und schwerbe-
hinderter Arbeitsloser auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nicht ausreichend. 

Behinderte Menschen dürfen im SGB II-Rechtskreis keine schlechteren Chancen 
auf Förderung durch Rehabilitations- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ha-
ben als im System der Arbeitslosenversicherung. Notwendig ist, dass bei den Job-
centern nach dem Vorbild der Auskunfts- und Beratungsstellen für Rehabilitanden 
und schwerbehinderte Menschen (Reha-SB-Stellen) qualifizierte Beratungsstruk-
turen aufgebaut werden und die notwendigen Expertenteams zur Verfügung ste-
hen.

2.3.11  Frühförderung

Seit 2001 sieht das SGB IX vor, dass die Frühförderung als interdisziplinär abge-
stimmte Komplexleistung zu erbringen ist, die Kindern, die von Behinderung 
betroffen oder bedroht sind, und ihren Familien einen abgestimmten Leistungs-

______________________ 

21 vgl. Begründung der Bundesregierung zum Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten – OEG 
– vom 27.8.1974, BT-Drucks. 7/2506, S. 7 und 10 f.; Die verbleibende materielle Funktion der Beschädigtengrund-
rente wird deshalb heute derart von ihrer immateriellen Zwecksetzung überlagert, dass ihr materieller Gehalt 
nicht mehr sinnvoll abgegrenzt bzw. quantifiziert werden kann (vgl. BVerwG, U. v. 27.5.2010 – 5 C 7.09 –,

22 vgl. Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen, Einleitung S. 3
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komplex von Beratung, Diagnostik, Förderung und Behandlung ermöglichen soll. 
Die Umsetzung der Komplexleistung Frühförderung erfolgt in der Praxis in den 
Bundesländern sehr unterschiedlich und weiterhin häufig sehr unbefriedigend. 
Leistungen der Frühförderung werden nach wie vor in der Regel nicht träger-
übergreifend von der jeweiligen Krankenversicherung und dem Sozialhilfe- bzw. 
Jugendhilfeträger erbracht.

Der Sozialverband VdK fordert zur Beseitigung der Schnittstellenproblematik 
eine bundesgesetzliche Regelung. Inhalt und Umfang der Komplexleistung Früh-
förderung müssen verbindlich festgeschrieben werden.

2.4 Weiterentwicklung der Instrumentarien des 
 Schwerbehindertenrechts

2.4.1 Verantwortung der Arbeitgeber

Das Schwerbehindertenrecht bietet wirksame und umfassende Anreize förder-
rechtlicher und finanzieller Art und sieht aber auch umfangreiche Sanktionsmög-
lichkeiten vor. Diese Instrumentarien, und zwar sowohl die besonderen Schutz-
regelungen wie aber auch die umfassenden Fördermöglichkeiten, müssen in der 
Praxis stärker umgesetzt werden. 

Zu einer nachhaltigen Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinder-
ter Menschen ist das gemeinsame, koordinierte und zielgerichtete Handeln von 
Arbeitgeber, Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung und außerbetrieblichen 
Helfern notwendig. In der Pflicht sind in erster Linie die Arbeitgeber. 

2.4.2 Aufklärung über Instrumentarien des Schwerbehindertenrechts

In den Betrieben sind die Instrumentarien des Schwerbehindertenrechts vielfach 
noch immer unbekannt und werden von den betrieblichen Akteuren nicht aus-
reichend genutzt. Es überwiegen immer noch Vorurteile, dass schwerbehinderte 
Menschen weniger leistungsfähig, häufiger krank oder „unkündbar“ seien. 

Aus Sicht des Sozialverbands VdK müssen deshalb verstärkt Anstrengungen unter-
nommen werden, Arbeitgebervertreter, Betriebsräte und Schwerbehindertenver-
treter über die Instrumentarien des SGB IX aufzuklären. Der Sozialverband VdK 
verweist hier auf seine erfolgreiche betriebliche Beratungs- und Schulungstätig-
keit und von ihm entwickelte  Schulungskonzepte. 

2.4.3 Verstärkte Anstrengung bei der Vermittlung schwerbehinderter  
 Menschen

Handlungsbedarf besteht aber auch bei den SGB II-Trägern wie bei der Bundesagen-
tur für Arbeit. In beiden Rechtskreisen werden insbesondere Maßnahmen der  
Weiterbildung und Qualifizierung, Eingliederungszuschüsse und die
Beauftragung von Integrationsfachdiensten nicht offensiv genug genutzt, 
um die Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen zu verbessern.

2.4.4 Schaffung gesetzlicher Strukturen für die Integrationsfachdienste

Den Integrationsfachdiensten kommt sowohl bei der Arbeitsvermittlung als auch 
bei der Arbeitsplatzerhaltung als Ansprechpartner für Arbeitgeber und behinder-
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te Menschen nach ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung in dem Aufgabenkata-
log im § 110 SGB IX eine besondere Bedeutung zu. Diese Dienste können im be-
sonderen Maße Hilfestellung leisten, um Vorurteile in Bezug auf die Behinderung 
abzubauen, die Eignung zu testen, bestehende Förderungsmöglichkeiten abzu-
klären und auftretenden Problemen bei der Beschäftigung zu begegnen.

Diese Dienste müssen deshalb auf eine ausreichende finanzielle Grundlage ge-
stellt werden. Da die Vermittlung von arbeitslosen schwerbehinderten Menschen 
eine originäre Aufgabe des Bundesagentur für Arbeit und der SGB II-Träger ist, 
müssen diese die Integrationsfachdienste zur Vermittlung dieses Personenkreises 
nutzen und entsprechend vergüten. 

2.4.5 Stellung der Schwerbehindertenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben und Dienststellen leisten einen 
unverzichtbaren Beitrag bei der Eingliederung behinderter Menschen in Arbeit 
und bei der Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen. Auch die insgesamt ge-
stiegene Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen auf dem Arbeits-
markt ist nicht zuletzt dem individuellen Engagement der Schwerbehindertenver-
tretungen zu verdanken. 

Anforderungen und Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung haben in den 
letzten Jahren stetig zugenommen. Durch das Älterwerden der Belegschaften  so-
wie die steigende Zahlen chronischer und vor allem psychischer Erkrankungen 
haben sich die Anforderungen an das Fachwissen erhöht. Als relativ neues Aufga-
bengebiet ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement hinzugekommen. Hier 
ist sie insbesondere – häufig auch bei nichtbehinderten Beschäftigten – nach § 84 
SGB IX verantwortlich eingebunden. 

Daher hält es der Sozialverband VdK für notwendig, die rechtliche Stellung der 
Schwerbehindertenvertretung zu verbessern und den tatsächlichen Anforderun-
gen und Aufgaben anzupassen.

Die Einwirkungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenvertretung müssen verbes-
sert werden. Notwendig ist daher eine Regelung, nach der eine Entscheidung des 
Arbeitsgebers oder des Betriebs/Personalrates, die unter Verletzung der Beteili-
gungsrechte der Schwerbehindertenvertretung zustande gekommen ist, generell 
unwirksam ist. 

Angesichts der Vielfältigkeit und des Umfangs der Aufgaben der gewählten 
Schwerbehindertenvertrauensperson reicht die derzeit gültige  Heranziehungsre-
gelung für die stellvertretende Schwerbehindertenvertretung erst ab 100 zu be-
treuenden Beschäftigten nicht aus. Eine Heranziehung eines Stellvertreters muss 
bereits ab 50 zu betreuenden Beschäftigten erfolgen können. 

Die aktuelle Freistellungsregelung der Schwerbehindertenvertretung (ab 200 
zu betreuenden Beschäftigten) sollte ergänzt werden. Zwar ist die SBV auch mit 
weniger zu betreuenden Beschäftigten für die Erledigung konkreter Aufgaben 
freizustellen. Allerdings werden entsprechende Aktivitäten häufig von Arbeitge-
berseite hinterfragt, oder es werden ständig Einzelzeitnachweise gefordert. Eine 
Regelung, dass Schwerbehindertenvertretungen ab einer Zahl von 100 bis zu 199 
Beschäftigten auf Antrag auch halbtags freizustellen sind, würde hier unbürokra-
tisch Abhilfe schaffen. 

Die derzeitige Regelung, dass ein Schulungsanspruch der Stellvertretung nur bei 
ständiger Heranziehung, häufiger Vertretung der SBV für längere Zeit oder bei 
absehbarem Nachrücken in das Amt in kurzer Frist besteht, ist völlig praxisfern. 
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Die Stellvertretung muss im Vertretungsfall bereits informiert, geschult und dem-
entsprechend handlungsfähig sein. Der Sozialverband VdK fordert deshalb, dass 
Stellvertreter der Schwerbehindertenvertrauensperson einen eigenständigen 
Schulungsanspruch bekommen. 

Betriebs- (BR) und Personalräte (PR) haben einen Anspruch auf externe Sachver-
ständige ihres Vertrauens, um fachliche und methodische Unterstützung bei der 
Verfolgung ihrer Interessen zu erhalten. Einen rechtlichen Anspruch darauf hat 
der Gesetzgeber u.a. im Betriebsverfassungsgesetz und in Personalvertretungsge-
setzen formuliert. Der Sozialverband VdK fordert die Möglichkeit des Hinzuzie-
hens Sachverständiger durch die Schwerbehindertenvertretung analog § 80 Abs. 
3 BetrVG. 

2.4.6  Schutzvorschriften für schwerbehinderte Menschen

Bestrebungen, die bestehenden Schutzvorschriften für schwerbehinderte Men-
schen weiter abzubauen, lehnt der Sozialverband VdK ab. Dies gilt insbesondere 
für von Arbeitgeberverbänden immer wieder geforderte weitere „Lockerungen“ 
beim besonderen wie auch beim allgemeinen Kündigungsschutz, aber auch für 
den Zusatzurlaub. 

2.4.7 Pflichtquote und Einnahmen 

Private und öffentliche Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind ver-
pflichtet, auf wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu 
beschäftigen. 

Aus Sicht des Sozialverbands VdK ist es sachgerecht, die Pflichtquote bei 5 % zu 
belassen. Allerdings sollten alle Anstrengungen unternommen werden, dass die 
Betriebe diese Quote weitgehend einhalten.

Der Sozialverband VdK fordert aber eine deutliche Anhebung der Ausgleichsab-
gabe für Arbeitgeber, die der Beschäftigungspflicht nicht oder in völlig unzurei-
chendem Maße (unter 1%) nachkommen.

Zur Förderung der Bereitschaft, behinderte Jugendliche auszubilden, sollte eine 
Pflichtquote für mit behinderten Jugendlichen zu besetzende Ausbildungsplätze 
eingeführt werden.

Die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe muss stärker als bisher für die Förde-
rung der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verwendet werden. 

2.5 Nachteilsausgleiche für schwerbehinderte Menschen

2.5.1 Merkzeichen Taub-Blind

Taubblindheit ist eine eigenständige Behinderung. Die Betroffenen können im 
Gegensatz zu blinden oder gehörlosen Menschen die Beeinträchtigung  beim Hö-
ren bzw. beim Sehen nicht durch den jeweils anderen Sinn teilweise ausgleichen. 
Sie sind in besonderem Maße auf bedarfsgerechte und dauerhafte Unterstützung 
und Assistenz angewiesen, um selbstbestimmt leben und an der Gesellschaft teil-
haben zu können. Die UN-Behindertenrechtskonvention erwähnt in Artikel 24 Ab-
satz 3 neben Blindheit und Gehörlosigkeit explizit die Taubblindheit und unter-
streicht daher deren eigenständige Bedeutung.
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Der Sozialverband VdK fordert daher, dass ein eigenständiges Merkzeichen 
„Taubblind“ („TBl“) eingeführt wird.

2.5.2 Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr

Der Nachteilsausgleich der unentgeltlichen Beförderung hat große Bedeutung für 
die Teilhabe erheblich mobilitätsbehinderter Menschen an allen Lebensbereichen. 
Neben der barrierefreien Gestaltung der öffentlichen Verkehrsmittel und der öf-
fentlichen Verkehrsbereiche im Sinne der Beförderungskette muss daher die un-
entgeltliche Beförderung in ihrem bisherigen Umfang erhalten bleiben.

Der Sozialverband VdK lehnt die Kostensteigerung von 20 % ab und fordert die 
Rücknahme der Dynamisierung der Kosten der Wertmarke. 

2.5.3 Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer / PKW-Maut

Das  geltende Recht, das schwerbehinderten Menschen mit den Merkzeichen „G“ 
(gehbehindert) und „Gl“ (gehörlos) nur die Wahl zwischen der Kraftfahrzeugsteu-
er-Ermäßigung und der unentgeltlichen Beförderung lässt, berücksichtigt nicht, 
dass viele Betroffene, wie zum Beispiel mobilitätsbehinderte Pendler in ländli-
chen Gegenden, wegen der dort begrenzten Verkehrsinfrastruktur beide Beför-
derungsmöglichkeiten nebeneinander benutzen müssen. 

Der Nachteilsausgleich der Kraftfahrzeugsteuer-Ermäßigung muss neben der un-
entgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personenverkehr gewährt werden.

Wenn in Deutschland eine PKW-Maut eingeführt wird, müssen Mobilitätsbehin-
derte mit den Merkzeichen „G“ (gehbehindert) und „Gl“ (gehörlos) von ihr be-
freit werden.

2.5.4 Kraftfahrzeughilfe-Verordnung

Die Kraftfahrzeughilfe-Verordnung mit Leistungen zum Erwerb, zur Unterhaltung 
und zum Umbau eines Kraftfahrzeuges und zum Erwerb des Führerscheins erleich-
tert bzw. ermöglicht vielen erheblich mobilitätsbehinderten Menschen die Teilha-
be am Arbeitsleben. Insbesondere die Höhe der Hilfen zum Erwerb eines Kraft-
fahrzeuges von z.Z. 9.500 € ermöglicht nicht mehr den Erwerb eines Fahrzeuges 
der unteren Kompaktklasse. Das Neupreisniveau dieser Fahrzeugklasse bewegt 
sich heute im Bereich um 15.000 € unter Berücksichtigung einer angemessenen 
Sicherheitsausstattung und einer durchschnittlichen Motorisierung. Die Beibehal-
tung der bisherigen Höchstförderung bedingt daher die Gefahr der Ausgrenzung 
mobilitätsbehinderter Menschen aus dem Arbeitsleben. 

Diese Leistungen müssen den aktuellen wirtschaftlichen Verhältnissen angepasst 
werden.

2.5.5 Behindertenpauschbetrag

Der Behindertenpauschbetrag wurde seit 1975 in seiner Höhe unverändert beibe-
halten und wird seiner Entlastungsfunktion nicht mehr gerecht. Der Hinweis auf 
den möglichen Individualnachweis geht in der Praxis fehl, weil der Einzelnach-
weis kompliziert und aufwendig ist und so viele betroffene behinderte Menschen 
überfordert.



Der Behindertenpauschbetrag nach § 33 b Einkommensteuergesetz muss den ak-
tuellen wirtschaftlichen Bedingungen angepasst und darüber hinaus dynamisiert 
werden.
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